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Gestützt auf Art. 87 Abs. l lit. b der Gemeindeverordnung des Kantons Bern er-
lässt der Gemeinderat der Gemeinde Riggisberg folgendes

Reglement Spezialfinanzierung Feuerwehr

Zweck

Artikel 1

Dieses Reglement bezweckt die Regelung der Verwendung der
Spezialfinanzierung Feuerwehr Gemeinde Riggisberg. Es han-
delt sich um den Zuschuss der Gebäudeversicherung von
58'221.00 Franken an die Fusion der Feuerwehren der Ge-
meinden Riggisberg und Rüti (ausbezahlt im Rechnungsjahr
2010, vgl. Bestandeskonto 2280.03 HRM1).

Kapital

Artikel 2

' Die Spezialfinanzierung beinhaltet den Bestand Vorfinanzie-
rung Feuerwehr Riggisberg, Bilanzkonto 29300.01 , von
58'221.00 Franken (unveränderter Bestand seit 31.12.2010).

2 Das Kapital der Spezialfinanzierung wird nicht verzinst.

3 Eine weitere Äufnung des Kapitals ist nicht vorgesehen.

Artikel 3

Entnahmen Ab dem Rechnungsjahr 2019 ist das Nettodefizit des Feuer-
wehrmagazins, Sondgrubenweg 11, Riggisberg der Vorfinanzie-
rung Feuerwehr Gemeinde Riggisberg zu entnehmen bis das
Kapital vollständig aufgebraucht ist.

Artikel 4

Zuständigkeiten Mit dem Vollzug werden der/die Ressortvorsteher/in Finanzen
und der/die Finanzverwalter/in ermächtigt und beauftragt

Inkraftsetzung

Artikel 5

Dieses Reglement tritt per 31 . Dezember 2019 in Kraft

Artikel 6

Aufhebung Sobald das Kapital der Vorfinanzierung aufgebraucht ist, gilt
dieses Reglement als aufgehoben.
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Genehmigung

Die Gemeindeversammlung Riggisberg vom 3. Dezember 2019 hat dieses Reg-
lement über die Reglement Spezialfinanzierung Feuerwehr der Einwohnerge-
meinde Riggisberg gutgeheissen.

Riggisberg, 5. Dezember 2019

NAMENS DER EINWOHNERGEMEINDE
RIGGISBERG

z
Michael BBürki

Präsident
Karin Lüthi
Gemeindeschreiberin

Auflagezeugnis

Die unterzeichnende Gemeindeschreiberin bescheinigt, dass das vorliegende
Reglement Spezialfinanzierung Feuerwehr der Einwohnergemeinde Riggisberg
vom 1. November bis 2. Dezember 2019 während 30 Tage vor der beschlussfas-
senden Versammlung in der Gemeindeschreiberei öffentlich aufgelegen ist. Die
Auflage wurde im Anzeiger Gürbetal Längenberg Schwarzenburgerland vom
31. Oktober und 7. November 2019 publiziert.

GEMEINDEVERWALTUNG RIGGISBERG

Riggisberg, 5. Dezember 2019
tKarin Li

Gemeindeschreiberin
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